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Wasserkraft im Grenzgebiet

Nachhaltige Lösungen für den Fluss

Der Doubs bildet in den Kantonen Neuenburg und Iura eine natürliche Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich.

Das Ökosystem des Flusses ist seit mehreren Jahren beeinträchtigt. Durch den Einfluss verschiedener

Wasserkraftwerke schwankt der Pegelstand des Doubs sehr stark, was sich auf die Wasserfauna auswirkt. Dank

dem neuen Reglement soll ein ökologisch guter Zustand aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt werden.

Der ökologische Zustand des Doubs im
französisch-schweizerischen Grenzgebiet beschäftigt

den Bund, französische Behörden, Fischer,

zahlreiche Nichtregierungsorganisationen,
Kraftwerkbetreiber und Anwohnerinnen und

Anwohner. Seit Anfang der 20ooer-Jahre

verschlechtert er sich. Neben verschiedenen

Krankheiten führt der Schwall- und Sunk-

betrieb der Kraftwerke in gewissen Fällen zu

grossem Fischsterben. 2014 beispielsweise
verendete wegen des niedrigen Wasserstands

im Fluss ein Grossteil des Fischlaichs. Diese

Situation wurde auch durch die Wasserkraftwerke

am Doubs im französisch-schweizerischen

Grenzgebiet - Chätelot, Refrain und

La Goule - verursacht. Diese drei Kraftwerke

bestimmen die Abflussmengen unterhalb von

Chätelot massgeblich.

Im allgemeinen Wasserreglement (Reglement

d'eau general) von 1969, das von den Behörden

der beiden Länder verabschiedet wurde, sind

die Abflussbedingungen für die drei Anlagen

an diesem Doubs-Abschnitt festgelegt. Um

nachhaltige Lösungen für den Fluss zu
finden, wurde dieses Dokument von der 2011

eingesetzten Arbeitsgruppe «Abflussbewirtschaftung»,

der Mitglieder der Behörden der

Schweiz (Bund und Kantone) sowie Frankreichs

angehören, vollständig überarbeitet.

Gleichzeitig wurde die Arbeitsgruppe
«Wasserqualität» eingesetzt, in welcher unter
anderem das Bundesamt für Umwelt (BAFU)

vertreten ist. Die beiden Arbeitsgruppen wollen

ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen

der Stromproduktion aus erneuerbarer Energie

und einem funktionierenden Ökosystem

herstellen.

Langfristiges Unterfangen
Das Wasserreglement hat eine grosse Tragweite.

Es beeinflusst sowohl die Produktron der

Wasserkraftwerke als auch das Ökosystem des

Flusses. Aus diesem Grund müssen die gesetzlichen

Bestimmungen beider Länder

berücksichtigt werden, wie Christian Dupraz, Leiter

der Sektion Wasserkraft beim BFE, erklärt:
«Der andere Staat kann zu nichts verpflichtet
werden, alles muss einvernehmlich geregelt

werden, was manchmal etwas länger dauert.»

Patrick Seac'h, stellvertretender Direktor der

«Direction regionale de I'environnement, de

l'amenagement et du logement» (DREAL) der

französischen Region Franche-Comte, meint,
dass die Arbeit nicht immer einfach war. «Wir

mussten einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus

und manchmal innovative einvernehmliche

Lösungen finden.» So wurden betriebliche

Massnahmen getroffen, um das Stranden

von Fischen möglichst zu verhindern und die

Laich- und Brutplätze während der sensiblen

Periode zwischen dem 1. Dezember und dem

15. Mai zu schützen.

Damit der Flusslaufunterhalb der Staumauer

Chätelot nicht austrocknet, wurde bereits

2005 eine sogenannte Dotierturbine eingebaut,

sodass stets zwei Kubikmeter Wasser

pro Sekunde ausfliessen. Auch beim
Staudamm Refrain wurde eine solche Anpassung

vorgenommen. Die Betreiber haben grosse

Anstrengungen unternommen, um ihren
Wissensstand zu vertiefen und auf die

verschiedenen Anliegen einzutreten. «Wir haben

in der Bewirtschaftung dieser Kraftwerke
eine Revolution erlebt», sagt Johann Ruffieux

vom Unternehmen Groupe E. Er ist von der

«Societe des Forces Motrices du Chätelot»

(SFMC) mit der Betreuung dieses komplexen
Dossiers beauftragt worden.

Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren

Seit 2011 wird das Thema im Rahmen verschiedener

Informationsveranstaltungen in den

betroffenen Kreisen debattiert. Zunächst legten

die Behörden dar, dass diese Kraftwerke

zur Deckung von Verbrauchsspitzen dienen -
eine Aufgabe, die durch Laufwasserkraftwerke

nicht erfüllt werden kann. Während der

Informationsanlässe fand ein reger Austausch statt,
beispielsweise letzten April in Neuchätel. «Seit

Beginn der Arbeiten am Wasserreglement hat

sich die frontale Opposition in einö partizipa-
tive Opposition verwandelt», sagt Patrick
Seac'h. Die von den Behörden geforderte

Transparenz in diesem Dossier verhilft auch

zu einem besseren Verständnis zwischen den

verschiedenen Akteuren.

Neues Regime

Aufgrund der Arbeiten konnte per Dezember

2014 eine Sonderregelung zum Wasserreglement

von 1969 umgesetzt werden. Diese

Übernimmtalle im neuen Wasserreglement
vorgesehenen Massnahmen. Nach den ersten sechs

Monaten ziehen die Fischer eine positive
Bilanz. «Unterhalb des Staudamms Refrain hat

sich die Situation ganz klar verbessert», stellt

Laurent Giroud vom Schweizerischen
Fischereiverband fest. «Wir sind zuversichtlich in
Bezug aufdie Abflussbewirtschaftung, und wir
verfolgen die Entwicklung unterhalb des

Kraftwerks Chätelot im französisch-neuenburgi-
schen Abschnitt des Doubs aufmerksam.» Dort
würden weiter Jungfische verenden, weil für die

sensible Periode keine Mindestabflussmenge

vorgegeben und das abrupte einstufige
Herunterfahren von neun auf zwei Kubikmeter pro
Sekunde möglich sei.

H Wussten Sie, dass...

...die drei Kraftwerke an diesem Abschnitt des Doubs

jährlich 192 GWh Strom erzeugen? Dies entspricht
80 Prozent des Stromverbrauchs der Stadt La Chaux-

de-Fonds.

Die Wetterbedingungen waren in diesem Jahr

bisher positiv: «Während der sensiblen Periode

von Dezember bis Mitte Mai lagen wir über

den im neuen Reglement vorgesehenen Grenzen»,

sagt Johann Ruffieux. «Dazu mussten

unsere Mitarbeiter in Bezug auf die neuen

Einschränkungen geschult und ein Teil der

Tätigkeit neu organisiert werden. Das war ein

grosser Aufwand.» Für die Bewirtschaftung
der Kraftwerke ist der Faktor Wetter entscheidend.

In einer Trockenperiode beispielsweise
kann die Situation anders aussehen. Das Wet¬

ter ist aber nicht der einzige Faktor: «Wenn

alle Nutzniesser des Doubs die nötigen
Massnahmen ergreifen, wird sich die
Gesamtsituation verbessern. Aber das ist ein

längerfristiges Unterfangen», erklärt Alexandre

Oberholzer, Verantwortlicher für das Dossier

Doubs beim BFE.

Bald definitive Anwendung
Während der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten

des neuen Reglements wird die Um-

setzbarkeit der definierten Massnahmen si¬

chergestellt. Bis dahin bedarf es noch einer

Departementsverordnung in der Schweiz, die

die Finanzierung der betrieblichen Massnahmen

der Kraftwerke durch Swissgrid regelt.
Die neue Version des Wasserreglements dürfte,

im Verlauf des Jahres 2016 in Kraft treten,

wenn alle Voraussetzungen dafür gegeben

sind. Dieses Dokument wird wohl auch als

Grundlage für künftige Konzessionen der

Kraftwerke am Doubs dienen. Dank dem neuen,

nachhaltigeren Nutzungsregime dürfte
der Doubs wieder zu Kräften kommen. (1 uf)


	Nachhaltige Lösungen für den Fluss

